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Text 

Verfahren zur Einräumung von Leitungs- und Mitbenutzungsrechten 

§ 12a. (1) Wird die Regulierungsbehörde nach den §§ 6, 7, 9 oder 11 angerufen, gibt sie dem 
Antragsgegner unverzüglich schriftlich und nachweislich die Gelegenheit, binnen zwei Wochen seine 
Einwendungen gegen den Antrag darzulegen. Auf begründeten Antrag kann die Regulierungsbehörde 
diese Frist erforderlichenfalls verlängern. In ihrer Entscheidung hat die Regulierungsbehörde nur 
fristgerechte Einwendungen zu berücksichtigen. Auf diese Rechtsfolge ist in der Aufforderung zur 
Stellungnahme ausdrücklich hinzuweisen. 

(2) Über den Antrag hat die Regulierungsbehörde unverzüglich, jedenfalls aber binnen sechs 
Wochen nach dem Einlangen der Stellungnahme des Antragsgegners oder dem Ablauf der Frist zur 
Stellungnahme, gegebenenfalls auch mit Zwischenbescheid, zu entscheiden. Die Anordnung ersetzt die 
nicht zu Stande gekommene Vereinbarung. 

(3) Bis zur Rechtskraft ihrer Entscheidung darf, unbeschadet von § 7 Abs. 3, der Bau des 
beabsichtigten Vorhabens nicht begonnen werden. 

(4) Die Kosten für die einem nichtamtlichen Sachverständigen zustehenden Gebühren sind vom 
Berechtigten zu tragen. Diese Kosten können in angemessenem Verhältnis geteilt werden, wenn dies der 
Billigkeit entspricht. 


